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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 13.09.2001

Rechtssatz

Ergibt das Beweisverfahren vor dem Unabhangigen Verwaltungssenat, dass der Beschuldigte als Verantwortlicher der
Zulassungsbesitzerin der Beférderungseinheit nicht dafir gesorgt hat, dass am Fahrzeug ein den geltenden
Bestimmungen entsprechender Gefahrenzettel angebracht war, ist er verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich.

Von der Verhdangung einer Geldstrafe kann jedoch unter Aussprache einer Ermahnung iSd§ 21 Abs. 1 VStG abgesehen
werden, wenn am Fahrzeug Gefahrenzettel angebracht waren, welche die Ladung als atzend auswiesen und die
Beférderungseinheit in der Vergangenheit schon mehrmals kontrolliert und die Bezettelung als in Ordnung befunden
wurde. Ist die auf dem gegenstandlichen Gefahrenzettel befindliche Hand anstatt der erforderlichen einheitlichen
Graufarbung gepunktet (ADR Anhang A9), sind die Folgen der Ubertretung gerade im Anlassfall als unbedeutend und

das Verschulden des Beschuldigten als geringflgig einzustufen.

Schlagworte
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Quelle: Unabhéangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/21
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2001/09/13 KUVS-157/4/2001
	JUSLINE Entscheidung


